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Änderungsantrag zu PB.Z01

Von Zeile 511 bis 512 einfügen:
vorgenommenen Aushöhlungen des Asylrechts wollen wir zurücknehmen. Die Ausrufung „sicherer“
Herkunfts- oder Drittstaaten lehnen wir ab – auch auf europäischer Ebene.
Haft ohne Verbrechen zur Durchsetzung der Ausreise ist ein massiver Eingriff in verfassungsrechtlich
garantierte Freiheitsrechte. Wir wollen die Abschiebehaft abschaffen. Bis dahin kann die mit der
Anordnung von Abschiebehaft verbundene Freiheitsentziehung nur die ultima ratio sein. Das bedeutet,
dass die konsequente Vermeidung von Abschiebungshaft durch den Einsatz milderer Mittel
(Meldeauflagen, Garantien von Vertrauenspersonen) immer Vorrang hat. Bis zur Abschaffung der
Abschiebungshaft wollen wir zumindest die Einhaltung strenger menschenrechtlicher und
rechtsstaatlicher Standards durchsetzen.

Begründung

In Büren-Stöckerbusch im Kreis Paderborn liegt Deutschlands größtes Abschiebegefängnis, offizielle
Bezeichnung: Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UFA). Es ist die einzige Haftanstalt dieser
Art in Nordrhein-Westfalen mit einer maximale Belegungskapazität von 175 Plätzen. In diesem Kontext
werden wir (=KV Paderborn) häufig direkt mit dem Thema Abschiebehaft konfrontiert. Entweder aus den
Unterstützerkreisen oder auch direkt von Betroffenen bzw. Mitarbeiter*innen in dem Gefängnis. Es gab u.
gibt hier immer wieder Themen, die sich aus dem Vollzug ergeben, aber auch aus dem Vorlauf bzw.
Anordnung der Abschiebehaft ergeben. Angesichts des Umstandes, dass viele Abschiebungshäftlinge
letztendlich doch nicht abgeschoben werden können, bestehen wachsende Zweifel an der Legitimation
dieser Form der Freiheitsentziehung. Zu den Zweifeln trägt bei, dass sich viele Haftanordnungen als
rechtswidrig erweisen: ”Fahlbusch ist Anwalt, seine Liste enthält jene seiner Mandanten seit 2001, deren
Haft rechtskräftig für rechtswidrig erklärt wurde. Knapp jeder zweite seiner Mandanten (genau 842) saß zu
Unrecht im Gefängnis, mal für einen Tag, mal für mehrere Monate”...... ”Er setze sich für diese Leute nicht
deshalb ein, weil sie ihm besonders lieb wären, sagt Fahlbusch. Oder weil er unbedingt wolle, dass sie in
Deutschland bleiben. Es gehe ihm ums Grundsätzliche, um das Grundrecht der Freiheit. ”Der Rechtsstaat
beweist sich da, wo wir mit Leuten zu tun haben, die wir nicht haben wollen.” So ein Grundrecht sei nun
mal an keinen ”Sympathie-Test” gekoppelt.” Quelle: SZ vom 28.01.2019: ’Auch Abgelehnte haben Rechte’
Den damit begründeten Zweifeln an der Legitimität der Abschiebungshaft steht im politischen Diskurs
allerdings die Forderung gegenüber, vermehrt ausreisepflichtige Menschen abzuschieben und damit auch
die Abschiebungshaft auszuweiten. Fehlende Haftplätze werden als eine Ursache für das „Vollzugsdefizit“
benannt; die Länder werden dementsprechend aufgefordert, die Haftkapazitäten auszubauen. In Passau ist
eine kombinierte Haftanstalt mit 450 Plätzen und 200 Abschiebehaftplätzen geplant. Fertigstellung soll
nun Anfang 2025 sein. Abschiebungshaft ist allerdings nicht zwingend geboten. Keine internationale Norm
zwingt einen Staat, abzuschiebende Personen in Haft zu nehmen. Deshalb wird verstärkt in der
internationalen Diskussion gefordert, vorrangig Alternativen zur Abschiebungshaft zu entwickeln und
anzuwenden, z.B. mit einem qualifiziertem Case-Management wie in Belgien.
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weitere Antragsteller*innen

Markus Rieger (KV Paderborn); René Scherf (KV Paderborn); Fred Lüke (KV Paderborn); Benjamin Rauer (KV
Minden-Lübbecke); Carsten Birkelbach (KV Paderborn); Christa Ludwig (KV Paderborn); Karin Yesilada (KV
Paderborn); Cim Kartal (KV Bielefeld); Björn Engel (KV Paderborn); Jörg Schlüter (KV Paderborn); Arne
Kemper (KV Paderborn); Simon Schmitt (KV Paderborn); Jonathan Weickart (KV Paderborn); Anne
Birkelbach (KV Paderborn); Rainer Pusch (KV Paderborn); Jochen Greiving (KV Paderborn); Annette Von dem
Bottlenberg (KV Soest); Gerda Werth (KV Paderborn); Johannes Menze (KV Paderborn); Edith Engelbach (KV
Soest); Sigrid Beer (KV Paderborn); Güven Erkurt (KV Paderborn); Klaus Rees (KV Bielefeld); Carina
Borghans (KV Paderborn); Matthias de Jong (KV Paderborn); Judith Schröder (KV Soest); Klaus Feurich (KV
Bielefeld); Nabiha Ghanem (KV Soest); Stephan Borghans (KV Paderborn); Sascha Gödecke (KV Paderborn);
Matthias Hunstig (KV Paderborn); Irmgard Pehle (KV Herford); Martina Denkner (KV Höxter); Julia
Eisentraut (KV Lippe); Sarah Laukötter (KV Bielefeld); Cordula Reuter (KV Paderborn); Klaus Schüssler (KV
Paderborn); Klaus Schröder (Paderborn KV); Gerrit Pape (KV Paderborn); Catharina Scherhans (KV
Paderborn); Petra Tebbe (KV Paderborn); Hans Christian Markert (KV Rhein-Kreis-Neuss); Birgitta Schröder
(KV Paderborn); Elisabeth Schaper (KV Paderborn); Maria Massidda (KV Soest); Ilona Kottmann-Fischer (KV
Soest); Florian Rittmeier (KV Paderborn)
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